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ZPO = Zivilprozeßordnung 
ZRP = Zeitschrift  für Rechtspolit ik 
ZZP = Zeitschrift  für Zivilprozeß, Band und Seite 





Einleitung 

I . 

Verwaltungsverfahren  und Verwaltungsprozeß stehen im Dienst des 
materiellen Rechts, dem sie zur Durchsetzung verhelfen müssen1. Ein 
Verfahren  erfüllt  diesen Zweck nur dann, wenn es zu einer richtigen 
Entscheidung führt.  Voraussetzung einer solchen vom materiellen Recht 
gewollten Entscheidung ist, daß der im Verfahren  ermittelte Sachverhalt 
in dem Maße mit der Wirkl ichkeit übereinstimmt, wie das Gesetz hieran 
Rechtsfolgen knüpft. Allerdings läuft jedes Verfahren  unter Bedingun-
gen ab, die seinem Zweck, eine richtige Entscheidung zu ermöglichen, 
nicht günstig sind: die Entscheidung muß in der Zeit ergehen und die 
Ermitt lungen müssen sich im rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen 
halten2. Schon von dort her ist die „Richtigkeit" der Entscheidung rela-
t iviert. Das Verfahrensrecht  erfüllt  seine dienende Funktion nicht 
kostenlos. 

Darüber hinaus läßt sich nicht leugnen, daß der Gesetzgeber vielfach 
Materien regeln muß, die einer sicheren Erkenntnis kaum zugänglich 
sind. Denkt man an Kriegsdienstverweigerer,  „Radikale" im Öffent-
lichen Dienst, an die Sicherheit von Kernkraftwerken,  an die Wirksam-
keit von Arzneimitteln oder an den Mißbrauch wirtschaftlicher  Macht, 
so ist die Aporie von Behörden und Gerichten vielfach vorgezeichnet. — 

Trotz aller Begrenzungen und „Störfaktoren" 3 im Verfahren  und 
trotz aller vom Stoff  bedingten Ermittlungsschwierigkeiten können und 
dürfen Verwaltung und Gerichte in Fällen tatsächlicher Ungewißheit 
ihre Entscheidung nicht grundsätzlich verweigern. Wenn nämlich sicher-
gestellt ist, daß z. B. eine nach dem BImschG genehmigungsbedürftige 
Anlage entsprechend den von diesem Gesetz aufgestellten Vorausset-
zungen errichtet und betrieben wird, besteht ein strikter Rechtsanspruch 

1 Vgl. Grunsky,  Grundlagen des Verfahrensrechts,  S. 7 ff.;  ders.,  JuS 1976, 
277; Gygi,  Verwaltungsrechtspflege  und Verwaltungsverfahren  i m Bund, S.42; 
Häberle,  Verfassungsprinzipien,  S. 49 f.; Τ schiralSchmitt  Glaeser,  Verwal-
tungsprozeßrecht, S. 317; OVG Münster NJW 1978,1764 (1765). 

2 Für das Verwaltungsverfahren  eingehender Berg,  DV 1976, 161 ff.;  Pesta-
lozza,  Der Untersuchungsgrundsatz, S. 193 ff. 

3 Für das Verwaltungs ver fahren vgl. Thieme,  Verwaltungslehre, Rn. 924, 
926, 177, 940 ff.  Speziell zur Finanzpraxis Isensee, Die typisierende Verwal-
tung, S. 155 ff. 

2 Berg 
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auf Erteilung der Genehmigung — dabei nimmt das Gesetz auf Erkennt-
nisschwierigkeiten des Rechtsanwenders keine Rücksicht. Der Verzicht 
auf eine Entscheidung würde hier ebenso das Recht verletzen wie die 
Versagung der Genehmigung. Gleichwohl sind Erkenntnisschwierig-
keiten des Rechtsanwenders nicht gering zu achten. Eine Entscheidung 
auf ungewisser Sachverhaltsgrundlage ist oft nur ein Urtei l auf Ver-
dacht und stets: potentielles  Unrecht.  Der Gesetzgeber täte gut daran, 
den engen Zusammenhang zwischen Feststellung des richtigen Sach-
verhaltes im Verfahren  und materiell richtiger Entscheidung4 häufiger 
als bislang zu bedenken. 

IL 

Es lassen sich eine Reihe von Faktoren unterscheiden, die — im Tat-
bestand gesetzlicher Regeln verwandt — den Rechtsanwender vor das 
Problem der Ungewißheit stellen können. Naturgemäß spielt der Zeit-
faktor  dabei eine besonders große Rolle, und zwar unter drei Aspekten: 
Vergangenheitsbewältigung, Zunkunftsgestaltung und Eilbedürftigkeit 
(also bei der Entscheidung in Zeitnot). Eigenständig daneben treten die 
Verborgenheit der jeweiligen Parteisphäre,  die Eigendynamik techni-
scher  Entwicklungen  und die Unübersichtlichkeit komplexer  Sachver-
halte.  Eine scharfe Differenzierung  im einzelnen ist nur selten möglich. 
Vielfach läßt sich jedoch ein Faktor als prädominant herausschälen. 

1. Zeitablauf 

Die Aufklärung abgeschlossener Sachverhalte mi t dem Ziel, in der 
Vergangenheit entstandene Rechtsansprüche festzustellen und durch-
setzen zu helfen, ist Hauptaufgabe der Justiz, nicht der Verwaltung5. 
Gleichwohl enthält das Verwaltungsrecht eine große Zahl von Vorschrif-
ten, die ganze Zweige der Verwaltung mit der Ermit t lung und Regelung 
„historischer" Tatbestände betrauen. Hierher gehört die Arbeit der 
Finanzämter und der Staatsanwaltschaften. 

Auch das Sozialversorgungsrecht mit seinen umfangreichen Materien 
des Lastenausgleichs und der Kriegsopferversorgung  verpflichtet zu 
retrospektiver Verwaltungstätigkeit. In die gleiche Richtung weist die 
Unfallversicherung,  jedenfalls, soweit es um die Feststellung des Ver-

4 Ausführl ich hierzu schon Rudolph  v.  Jhering,  Geist des Römischen 
Rechts, 3. Teil, I. Abtlg., S. 206 ff.;  vgl. auch Olef  Laubinger,  Verwaltungsver-
fahrensrecht,  S. 5. 

5 Vgl. Hoppe, DVB1. 1975, 685; Kirchhof,  Verwalten und Zeit, S. 2 ff.;  Luh-
mann, Recht und Automat ion in der öffentlichen  Verwaltung, S. 11; Franz 
Mayer,  BayVbl. 1960, 333; Ossenbühl,  Die Kontrol le von Tatsachenfeststel-
lungen und Prognoseentscheidungen, S. 466, 497; Schmidt-Aßmann,  VVDStRL 
34,235 f. 
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sicherungsfalles, seiner Ursachen und seines Umfanges geht. Entspre-
chend dem Ausmaß, das die Gesetzgebung in diesen genannten Berei-
chen erreicht hat, ist auch die Rechtsprechung angewachsen. Auf dem 
Gebiet des Ausgleichs- und Entschädigungsrechts hat die Praxis größte 
Schwierigkeiten in der Sachverhaltsaufklärung  bei der Feststellung von 
Kriegsfolgen im weitesten Sinne® und bei der Klärung tatsächlicher 
und hypothetischer Umstände nationalsozialistischer Verfolgungs- 7 und 
Förderungsmaßnahmen8. Ferner spielen Beweisschwierigkeiten infolge 
Zeitablaufs eine erhebliche Rolle in Prozessen der Kriegsopfer  und der 
Unfallopfer 9. Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß — noch immer — 
„alte Rechte", deren tatsächliche Entstehungsgrundlagen im Dunkeln 
liegen, in manchen Rechtsgebieten Probleme aufwerfen 10. 

Daß der Zeitfaktor „Vergangenheit" als solcher die Wahrheitsfindung 
erschwert, ist eine Banalität. Die besonderen Schwierigkeiten der Auf-
klärung, die es im Verwaltungsrecht rechtfertigen,  diesem Faktor grö-
ßere Aufmerksamkeit  zu widmen, resultieren aus der Mult ipl izierung 
der Beweisprobleme einzelner Fälle mi t den Verwicklungen der Ge-
schichte. Das öffentliche  Recht hat hier die Aufgabe übernommen, be-
stimmte „Sonderopfer"-Folgen  einer allgemeinen historischen Kata-
strophe für einen nach generellen Merkmalen bestimmten Personenkreis 
abzugleichen11. Der Anwendung aller gesetzlichen Tatbestände, die mi t 
diesem Ziel geschaffen  worden sind, ist wegen ihrer Anknüpfung an 
dieses historische Chaos ein erhebliches Risiko der Ungewißheit stets 
immanent. 

6 Nur einige exemplarische Fälle: BVerfGE 13, 39 (42 ff.  — zu § 37 I BEG); 
BVerwGE 16, 352 (354 — „Für eine jedem Einzelfal l gerecht werdende Wert -
festsetzung . . . fehlt die tatsächliche Grundlage. Erhebungen an Ort und 
Stelle sind durch den Verlust der Gebiete unmöglich gemacht worden. Die 
vorhandenen Beweismittel sind notwendigerweise unvol lkommen"); 39, 41 
(46 f. — Vertreibungsschaden); BSGE 14, 246 (250 f. — zu § 58 Abs. 1 BVG 
a. F.); BayVGH DVB1. 1977, 108 (Feststellung deutscher Staatsangehörigkeit 
— Sudetendeutsche); BVerfGE 41, 126 (151 f., 177 f. — Reparationsschäden); 
vgl. auch BVerwGE 49, 44 (49 f.). 

7 Eingehend dazu Bernhard  Meyer,  Rechtskraftdurchbrechungen  i m Recht 
der Wiedergutmachung, besonders S. 35 ff. 

8 Vgl. dazu die Rechtsprechungsübersichten bei Becker,  R iA 1976, 110 ff.; 
1971, 67 ff.;  speziell zu den Ermitt lungsschwierigkeiten i n diesen Fällen 
Schmidt-Brücken,  ZBR 1959, 277 ff.;  Blomeyer,  Gutachten zum 46. DJT, 
S. 39 ff.;  Tietgen,  Gutachten zum 46. DJT, S. 56 f. 

9 Vgl. Bulla,  Der Dienst- und Arbeitsunfal l  als Inst i tut des Allgemeinen 
Verwaltungsrechts, S.242; Bley,  Sozialrecht, S. 141 ff.,  151, 246 ff.;  Stich,  ZBR 
1958, 298 ff.;  Wertenbruch,  Sozialverwaltungsrecht, S. 393 ff.,  409 f. Zu den Be-
weisproblemen in Arzt-Prozessen s. Weyers,  Gutachten A zum 52. DJT, 
S. A 44 ff.,  115 ff.; ΒaumgärteljWittmann,  JA 1979, 113 ff. 

1 0 Vgl. Breuer,  öffentliches  und privates Wasserrecht, Rn. 74 ff.,  151 ff.  und 
Nachtrag zur 4. Novelle zum W H G Rn. 42 f. jeweils m. w. N.; Reuß, Das Ver-
waltungsstreitverfahren  nach dem Recht Preußens, S. 31; PrOVGE 68, 362 
(369); OVG Münster E 23,1 (10 ff.),  s. auch BVerwG NJW 1980,252. 

1 1 Eingehend dazu BVerfGE 41,126 (Reparationsschäden). 
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